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§ 55 EheG Auflosung der hauslichen
Gemeinschaft

EheG - Ehegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Ist die hausliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren aufgehoben, so kann jeder Ehegatte wegen
tiefgreifender unheilbarer Zerruttung der Ehe deren Scheidung begehren. Dem Scheidungsbegehren ist nicht
stattzugeben, wenn das Gericht zur Uberzeugung gelangt, daR die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe
entsprechenden Lebensgemeinschaft zu erwarten ist.

2. (2)Dem Scheidungsbegehren ist auf Verlangen des beklagten Ehegatten auch dann nicht stattzugeben, wenn der
Ehegatte, der die Scheidung begehrt, die Zerrlttung allein oder Uberwiegend verschuldet hat und den beklagten
Ehegatten die Scheidung harter trafe als den klagenden Ehegatten die Abweisung des Scheidungsbegehrens. Bei
dieser Abwagung ist auf alle Umstande des Falles, besonders auf die Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft,
das Alter und die Gesundheit der Ehegatten, das Wohl der Kinder sowie auch auf die Dauer der Aufhebung der
hauslichen Gemeinschaft, Bedacht zu nehmen.

3. (3)Dem Scheidungsbegehren ist jedenfalls stattzugeben, wenn die hausliche Gemeinschaft der Ehegatten seit
sechs Jahren aufgehoben ist.

In Kraft seit 01.08.1938 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 55 EheG Auflösung der häuslichen Gemeinschaft
	EheG - Ehegesetz


